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1 	 T 224/89 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die am 7. März 1984 angemeldete und am 
26. September 1984 veröffentlichte europäische 
Patentanmeldung Nr. 84 810 113.5 wurde am 
17. September 1986 das europãische Patent 0 119 957 
erteilt. 

II. 

 

Ein von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) am 
1. .Juni 1987 gegen das Patent eingelegter, auf den 
Einspruchsgrund Artikel 100 a) EPU (mangeinde 
erfinderische Tätigkeit) im Hinblick auf den Stand der 
Technik nach den Druckschriften 

(Dl) FR-A-i 409 922; 

Zeitschrift Itde  constructeur" Juni 1971, Nr. 6, 
Seite 47 bis 53 und 

auf eine angebliche of fenkundige Vorbenutzung, zu deren 
Nachweis die Dokuinente 

zwei Fotokopien, nuineriert 3078-16 und 3078-17; 

Kopie eines Schreibens voin 4. Mai 1987 der Firma 
Tevopharm-Schiedain By; 

genannt wurden, 

gestützter Einspruch führte zuin Widerruf des Patentes 
durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 
S. Februar 1989. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
(Patentinhaberin) unter gleichzeitiger Bezahiung der 
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2 	T 224/89 

Beschwerdegebühr am 23. Mãrz 1989 Beschwerde eingelegt. In 

der am 26. Mai 1989 eingereichten Beschwerdebegründung 

wird die Ansicht vertreten, der Fachmann erhalte aus den 

Druckschriften (Dl) und (D2) keinerlei Hinweise für den 

Aufbau der erfindungsgemãBen Formschulter. Zur Stützung 

ihrer Argumentation zog die Beschwerdefuhrerin noch 
zusãtzlich die folgenden Druckschriften an: 

DE-B-1 179 495; 

Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen 

Universitãt Dresden, 23 (1974), Heft 5, Seiten 1193 

bis 1202; 

Verpackungs-Rundschau, 5/1973, Seiten 35 bis 39. 

In ihrer Z4itteilung gemãB Artikel 11, Absatz 2 VO vom 

2. Màrz 1990 hat die Beschwerdekanuner zur Vorbereitung der 

mündlichen Verhandlung unter Hinweis auf die 

Druckschriften Dl und D5 bis D7 ausgeführt, daB derzeit 

keine wesent].ichen Unterschiede zwischen dem Stand der 

Technik und dem beanspruchten Gegenstand gesehen werden 

kônnten. 

In der mündlichen Verhandlung vom 31. Juli 1990 beantragte 

die Beschwerdeführerin zusátzlich zu ihrem Hauptantrag, 

das Patent aufgrund der erteilten Unterlagen 

aufrechtzuerhalten, hilfsweise die Aufrechterhaltung des 

Patentes aufgrund geánderter, in der mündlichen 

Verhandlung vorgelegten Unterlagen. 

Der erteilte Anspruch 1 (Hauptantrag) hat folgenden 

Wortlaut: 

11 1. Formvorrichtung zur Bildung eines Einflossen-

schlauches aus einem bandfôrmigen Verpackungs- 
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3 	T 224/89 

material (1), insbesondere eine unkaschierte 

Aluminiumfolie, in einer Verpackungsmaschine für die 

Verpackung von Gegenständen (G), insbesondere von 

Sül3warenstücken, die auf einer Transportvor-

richtung (5) im Abstand voneinander stetig zugefuhrt 

werden, mit einem die Transportebene durchdringenden 

Führungskörper (4) zur Uinformung des Verpackungs- 

materials (1) aus einem ersten Zustand mit wenigstens 

angenähert ebener Fläche in einen zweiten Zustand mit 

rohrfórmig gewólbter, die Gegenstände (G) 

umschlieBender Fläche, ferner mit einem sich 

beidseits der mittelsenkrechten Lãngsebene und sich 

nach unten unter die Transportebene erstreckenden 

Längsschlitz (47) zur Führung siegelbarer Rand-

partien (N) des Verpackungsmaterials (1), dadurch 

gekennzeichnet, daB am Führungskörper (4) zur 

spannungsfreien Führung des Verpackungsmaterials (1) 

in seinem ersten Zustand eine erste Hauptformungs-

fläche (41) mit stetig zunehmender, gegen die 

Transportebene gewólbter Krümmung vorhanden ist und 

daB zur Führung des Verpackungsmaterials (1) in 

seinem zweiten Zustand eine zweite Hauptformungs-

flâche (42) mit eineroberen, parallel zur Transport-

ebene verlaufenden Flächenpartie (40a) und beidseitig 

dieser oberen Flächenpartie angeordneten, sich 

zunehmend zu einer Rohrform schliefienden Seiten-

flàchen (46a, 46b) vorhanden ist." 

Der Anspruch 1 nach dein Hilfsantrag hat folgenden Wort-

laut: 

11 1. Formvorrichtung zur Bildung eines Einflossen-

schlauches aus einem bandförmigen Verpackungs-

material (1), insbesondere eine unkaschierte 

Aluminiumfolie, in einer Verpackungsmaschine für die 

Verpackung von Gegenständen (G), insbesondere von 
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4 	T 224/89 

SüBwarenstücken, die auf einer Transportvor-

richtung (5) im Abstand voneinander stetig zugeführt 

werden, mit einem die Transportebene durchdringenden 

Führungskórper (4) zur Umformung des Verpackungs- 

materials (1) aus einem ersten Zustand mit wenigstens 

angenãhert ebener Flãche in einen zweiten Zustand mit 

rohrfórmig gewôlbter, die Gegenstãnde (G) 

umschlieBender Fláche, ferner mit einein sich beid-

seits der mittelsenkrechten Làngsebene und sich nach 

unten unter die Transportebene erstreckenden Lãngs-

schlitz (47) zur FUhrung siegelbarer Randpartien (N) 

des Verpackungsmaterials (1), dadurch gekennzeichnet, 
-• 	daB eine am Führungskôrper (4) ausgebildete Haupt- 

formungsfläche (41) zur Führung des Verpackungs-

materials (1) aus dessen erstem Zustand bis zur 

Umformstelle in den zweiten Zustand insgesamt aus 

einer gegen die Transportebene gewólbten Flãche mit 

in Förderrichtung stetig zunehinender Krünunung besteht 

und daB zur Führung des Verpackungsinaterials (1) in 

seinem zweiten Zustand eine zweite Hauptforinungs-

flãche (42) mit einer oberen, parallel zur Transport-

ebene verlaufenden Flãchenpartie (40a) und beidseitig 

dieser oberen Flàchenpartie angeordneten, sich 

zunehmend zu einer Rohrform schlieBenden Seiten-

flãchen vorhanden 1st." 

VII. Die zur Verteidigung des Anspruchs 1 nach dem Haupt- und 

dem Hilfsantrag von der Beschwerdeführerin vorgebrachten 

Arguinente lassen sich wie folgt zusanunenfassen: 

Durch die beanspruchte Form der am Führungskórper (4) 

ausgebildeten Hauptformungsflãche (41) zur Fuhrung des 

Verpackungsmaterials aus seinem ersten Zustand mit 

angenahert ebener Flãche bis zur Umformstelle in einen 

zweiten Zustand mit rohrfôrmig gewölbten Flãche ergebe 

sich eine beschãdigungsfreie Umformung des bandfórmigen 
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EP 

Verpackungsinaterials in einen Schlauch. Die im Wortlaut 

des Anspruchs 1 nach dem Haupt- bzw. dem Hilfsantrag 

definierte Krüminung der genannten ersten Hauptforrnungs-

flàche (41) stelle den Hauptunterschied der Erfindung zu 

den Formvorrichtungen nach dem Stand der Technik dar. In 

den Druckschriften D2 und D5 bis D7 sei das Vorhandensein 

einer ebenenen Dreiecksfläche in der ersten Hauptformungs-

fläche ( Formschulter) dargestelit bzw. ausdrücklich als 

für eine problemlose Umforinung wesentlich beschrieben. 

Sowohi die nach deni Hauptantrag als auch nach dem 

Hilfsantrag verwendete Definition für die Art der Krümlnung 

der ersten Hauptformungsfläche (41) schlieBe das 

Vorhandensein irgendwelcher ebenen Flächenteile in dieser 

Fläche grundsätzlich aus. Eine soiche Form führe zu sehr 

guten Ergebnissen bei der Umformung, obwohl sie deutlich 

mm Widerspruch zu der Forderung beim Stand der Technik 

nach einer teilweise ebenen Ausbildung der ersten Haupt-

forinungsflâche stehe. Urn zum Gegenstand des Patents zu 

kommen, muIte somit das Vorurteil der Fachwelt überwunden 

werden, die erste Hauptforinungsfläche müsse einen 

dreieckigen, ebenen Flãchenanteil aufweisen. Das zur 

Definition der zweiten Hauptforinungsfläche (42) dienende 

Teilxnerknial des Anspruchs 1 "mit einer oberen, parallel 

zur Transportebene verlaufenden Flãchenpartie (40)" sei so 

zu verstehen, daB diese obere Flächenpartie auch zu den 

Seitenflächen hin gekrünunt sein könne. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurück-

zuweisen, da das Patent weder in seiner erteilten Fassung 

(Hauptantrag) noch in seiner geänderten Fassung (Hilfs-

antrag) Bestand haben kónne, und machte hierzu mm 

wesentlichen folgendes geltend: 

Die Forniulierung des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag und 

nach dem Hilfsantrag schlieBe, mm Gegensatz zur Neinung 

der BeschwerdefUhrerin, das Vorhandensein eines ebenen 
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6 	 T 224/89 

Flãchenanteils auf der Hauptformungsflãche (41) nicht aus. 
Im übrigen sei aus den Darstellungen in den Druck-
schriften D2, D6 und D7 erkennbar, daB diese erste Haupt-
formungsflãche (Formschulter) keine Kante aufweise und 
demnach stetig gekrüinmt sei. Die in beiden Anspruchstexten 
enthaltene Definition der ersten Hauptforinungsflãche (41) 
unterscheide sich somit nicht vom Stand der Technik. Dies 
gelte auch für die beanspruchte Formgebung der zweiten 
Hauptformungsflãche (42), nachdem auch - vie die 
Beschwerdeführerin selbst zugebe - die obere, parallel zur 
Transportebene verlaufende Flãchenpartie (40a) gekrümmt 
sein kann. Nachdem horizontal und vertikal arbeitende 
Umforinungsvorrichtungen (Faltkasten) allgemein verwendet 
und seit langem bekannt seien, sei es nicht erfinderisch, 
die aus den genannten Druckschriften bekannten 
Uxnforinungsflãchen in der beanspruchten Weise einzusetzen. 

Lii übrigen sei bei der Umformung eines bandförinigen 
Verpackungsunaterials aus seinem ebenen flachigen Zustand 
in einen schlauchfôrmigen Zustand in jedein Fall eine 
dreieckige, ebene Ubergangsflãche zwischen der letzten 
Uinlenkrolle und der Umforinlinie (Schnittlinie zwischen der 
ersten und der zweiten Umformungsflãche) vorhanden. Das 
Weglassen dieser in der Praxis mimer vorhandenen ebenen 
Flãche kônne nicht zuun vesentlichen Merkmal einer 
Erfindung erhoben werden, denn diese ebene Flãche, sei sie 
nun am nicht unterstützten freieinlaufenden Band (in 
seinem ersten Zustand) oder innerhalb der ersten 
Haupformungsflãche vorgesehen, müsse zwangsläufig mittels 
einer gekrümmten Umformungsflãche aus ihrer ebenen Form 
gebracht werden. Die beanspruchte gekrünunte Formgebung sei 
somit inuner vorhanden (selbst venn der ebene Flãchenanteil 
aus - oder weggeschnitten würde). 

Weiterhin stehe die Lehre, vie sie die Beschwerdefuhrerin 
durch die Neuforniulierung des Anspruchs 1 gemãB Hilfs- 
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7 	 T 224/89 

antrag unter Schutz stellen möchte, nämlich das Vorsehen 
einer in bestitunter Weise gekrünunten ersten Haupt-
formungsfläche unter AusschluB eines jeglichen ebenen 
Flächenanteils, im Widerspruch zuin Inhalt des erteilten 
Anspruchs 1 sowie der Beschreibung, insbesondere Spalte 3, 

Zeilen 34 bis 38, wodurch der Schutzbereich des erteilten 
Anspruchs 1 erweitert würde. Es werde nämlich em 
gekrüininter Flächenbereich beansprucht, über den in der 

Patentschrift nichts gesagt sei. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und den 

Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist daher zulãssig. 

Hauptantrag 

2.1 	Der Hauptantrag basiert auf den erteilten Unterlagen des 

Patents. 

2.2 	Der Anspruch 1 enthält die l4erkinale des ursprünglichen 
Anspruchs 1, ergänzt durch die Merkmale aus dem 

ursprunglichen Anspruch 2. Die abhàngigen Ansprüche 2 bis 

6 entsprechén den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 7. Die 
Anspruche sind daher im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU 

nicht zu beanstanden. 

2.3 	Der Oberbegriff des Anspruchs 1 deckt die Nerkmale der 
Erfindung ab, die aus der in der Beschreibungseinleitung 
genannten Druckschrift Dl bekannt sind. Nach Uberzeugung 
der Kammer konunt der Stand der Technik nach den übrigen, 
in Betracht gezogenen Druckschriften der Erfindung in 
dieser Hinsicht nicht näher, denn keine dieser Druck- 
schriften offenbart alle Merkinale der un Oberbegriff 
definierten Transport- und Verpackungsvorrichtung, die 
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8 	T 224/89 

zusammen mit dem im Kennzeichen definierten Führungskôrper 

die beanspruchte Formvorrichtung bildet. Die Druckschrift 

Dl of fenbart ihrerseits keinen Führungskôrper mit zwei 
Hauptformungsflächen nach dem Kennzeichen des Anspruchs 1. 

Der Anspruch 1 ist somit zutref fend in Oberbegriff und 

Kennzeichen aufgegiiedert (Regel 29 EPU). 

2.4 	Das erste Merkinai aus dem Kennzeichen des Anspruchs 1 

"daB am Führungskôrper (4) zur spannungsfreien 
Führung des Verpackungsmaterials (1) in seinem ersten 
Zustand eine ... Hauptformungsfläche (41) 

vorhanden 1st" 

steht aus foigenden Gründen im Widerspruch zuin weiteren 

Inhait des Anspruchs 1 bzw. zum übrigen Inhait des 

Patents: 

Eine "spannungsfreie" Führung des Verpackungs-

materials ist aufgrund der Vorspanneinrichtung (bei 
3b und 7 bis 9) sowie der Fórdereinrichtung 5 nicht 

môgiich, denn beim Ziehen des Verpackungsmaterials 

durch die Formvorrichtung wird ganz offensichtlich 

eine Zugspannung im Verpackungsmateriai erzeugt, vgl. 

im Streitpatent, sp. 4, Z. 15 bis 18 bzw. in den 

ursprungiichen Unteriagen den ].etzten Satz in der 

Beschreibung. 

Nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist der erste 

Zustand des Verpackungsmaterials als Zustand "mit 

wenigstens angenãhert ebener Flãche" definiert. Da 

die Hauptformungsfiáche 41 nach dem Kennzeichen des 

Ar*spruchs 1 jedoch in bestiinmter Weise gekrümmt sein 

soil, kann das Verpackungsmaterial wãhrend seiner 

Führung über diese Hauptformungsfiãche nicht in einem 

Zustand einer "angenãhert ebenen Flãche" sein. 
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9 	 T 224/89 

Der Anspruch 1 ist somit nicht deutlich gefaBt und 
entspricht nicht den Anforderungen von Artikel 84 EPU. 

	

2.5 	Die unter Punkt 2.4 beanstandete undeutliche Fassung 
hat keine iiange1nde Ausführbarkeit (Art. 100 (b) EPU) der 
durch das Patent of fenbarten Lehre zur Folge, denn der 
Fachiaann erkennt ohne weiteres, daB der Begriff 
"spannungsfrei" offensichtlich für den Begriff "mit nur in 
Transportrichtung wirkenden Zugspannungen" steht, und daB 
der Begriff "erster Zustand des Verpackungsmaterials" im 
Anspruchskennzeichen als Zwischenzustand des 
Verpackungsmaterials zwischen seinem ebenflächigen, ersten 
Zustand und seinemn schiauchfôrmnigen zweiten Zustand zu 

verstehen ist. 

	

2.6 	Aus den Ausführungen unter dein vorstehenden Punkt 2.3 
folgt uninittelbar die Neuheit des Gegenstands nach dern 

Anspruch 1. 

	

2.7 	Die Frage der Patentfähigkeit des Anspruchs 1 konzentriert 
sich daniit auf das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen von 

erfinderischer Tàtigkeit. 

2.7.1 Die in der Patentschrift in Sp. 2, Z. 4 bis 6 formnulierte 
Aufgabensteiiung fordert die Erfüliung der in Sp. 1, Z. 47 
bisSp. 2, Z. 3 aufgezàhiten Anforderungen an Verpackungs-
mnaschinen, von denen die Mehrzahl, nâmlich eine stoBfreie 
Fördergeschwindigkeit, ein sanftes Anlaufen, eine genaue 
Zugkraftregelung sowie eine genau auf die Einlaufge-
schwindigkeit synchronisierbare Weitertransportvorrichtung 
offensichtlich keinen Bezug zu der beanspruchten Form-
vorrichtung haben, die durch die in Anspruchskennzeichen 
definierte Gestaltung ihrer beiden Hauptformungsfiãchen 
offensichtiich derart optimiert werden soil, daB eine 
beschädigungsfreie Umnformnung des bandförinigen Materials in 

S 
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einen Schiauch môgiich ist (vgi. in dem Streitpatent die 
Beschreibung Sp. 2, Z. 1-3 und Sp. 4, Z. 15-18). 

2.7.2 Die bekannten Schlauchbeuteiformmaschinen nach der Druck-
schrift D2 bzw. der im wesentlichen gleichiautenden 
deutschsprachigen Druckschrift D7 of fenbaren Foriuvor-
richtungen mit einer ersten ais Formschuiter bezeichneten 
Umforinungsflache, deren Formgebung in D7 ausführlich 
erãrtert wird, und einer zweiten, als Füiirohr 
bezeichneten schlauchfôrinigen Umformungsfiache, deren 
Querschnitt kreisfôrmig oder ggfs. (wie zusãtz].ich in D7 
erwãhnt und in Bud 12 dargesteilt) auch rechteckfarmig 
sein kann. Zur Realisierung eines theoretisch 
einwandfreien ebenen Einiaufs des Verpackungsivateriais 
wird die erste Umformungsflãche (Formschulter), ausgehend 
von der letzten Umlenkrolle, ais ebenes Dreieck 
betrachtet, das zwei Kegelstümpfe miteinander verbindet, 
deren gedachte Kegeispitzen einander berühren (vgi. D7, 
S. 35, Einleitung). Diese geometrische Formgebung der 
ersten Umformungsfiãche soil zusammen mit einer besonderen 
Formgebung der Umformlinie (= Durchdringungsiinie der 
beiden Hauptforinungsflãchen) unter Vermeidung von Rissen 
eine einwandfreie Führung gewahrleisten und die Spannungs-
unterschiede möglichst klein halten (D7, S. 35, linke 
Spalte, 2. Abs.). 

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabensteiiung ist 
somit bekannt. 

2.7.3 Nach Uberzeugung der Kainmer sind jedoch auch die im 
Kennzeichen des Anspruchs 1 definierten geometrischen 
Formen der ersten und der zweiten Hauptformungsfiáche aus 
der Druckschrift Dl bzw. D7 bekannt. 

Nach dent Wortlaut des Anspruchs 1 sind am Führungskôrper 
eine erste und eine zweite Hauptforiuungsfiãche vorhanden, 
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wobei die erste Hauptformungsfläche mit stetig zunehmender 
gegen die Transportebene gewölbter Krümmung versehen ist. 
Eine derart gekrülTtmte Fläche ist auch zu beiden Seiten des 
ebenen Einlaufdreiecks ACM in Bud 3 der Druckschrift D7 
gezeigt. Der Wortlaut des Anspruchs 1 schlieSt nämlich 
nicht zweifelsfrei und mit hinreichender Deutlichkeit aus, 
daB noch eine vom Stand der Technik her bekannte, ebene 
Dreiecksfläche (siehe D2 bzw. D7) zusàtzlich am Führungs-
kórper vorgesehen ist. Somit umfaBt der Wortlaut des 
Anspruchs 1 zwei Läsungsvarianten, nämlich die in der 
Beschreibung und den Figuren gezeigte Variante mit einem 
Führungskärper 4 ohne ebene Hauptformungsflàche einerseits 
und eine zweite Variante mit einein Führungskärper, der 
zusàtzlich eine ebene (dreieckige) Flàche enthält. Die 
zweite Variante entspricht jedoch dem Stand der Technik 

nach D2 bzw. D7. 

Die zweite HauptformungSfläChe 42 gemäB Anspruch 1 ist 
ebenfalls schon aus D2 bzw. D7 bekannt, wo beispielsweise 
in Bud 3 (von D7) die schlauchfórmige Hauptforiuungs-
flàche, bei horizontaler Arbeitsweise (gemàB Pkt. 4 von 
D7), eine obere, zum horizontalen Einlauf der Packungen 
parallele Partie und beidseitig davon sich zunehinend zur 
Rohrforin schlieBende Seitenflãchen aufweist. 

Nachdem in der Druckschrift D7, S. 38, Punkt 4 auch 
ausdrücklich auf die Näglichkeit der Verwendung der in D7 
gezeigten Formvorrichtungen zur Verpackung von quader-
fórinigen Gütern verwiesen wird, ist es für einen Fachmann 
naheliegend, den aus D7 bekannten Führungskörper (= Form-
schulter) bei der aus der Druckschrift Dl bekannten 
Verpackungsmaschinen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 

(Streitpatent) zu verwenden. 

41 
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) ergibt sich 
somit in naheliegender Weise aus dein Stand der Technik. 

	

2.8 	Da der Hauptantrag nur als Ganzes behandelt werden kann, 
erübrigt es sich, die weiteren Ansprüche 2 bis 6 auf die 
Erfordernisse des EPU zu prüfen. 

	

3. 	Hilfsantrag 

	

3.1 	Der Anspruch 1 gemäB Hilfsantrag geht vom unverãnderten 
Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 (= Hauptantrag) aus, 
und jut Kennzeichen werden die folgenden Zeilen des 
erteilten Anspruchs 1 

"dadurch gekennzeichnet, daB am Führungskârper (4) 
zur spannungsfreien Führung des Verpackungsmaterials 
(1) in seinem ersten Zustand eine erste Haupt-
formungsfláche (41) mit stetig zunebniender, gegen die 
Transportebene gewôlbter Krüminung vorhanden ist und 
daB zur ..." 

ersetzt durch den Text 

"dadurch gekennzeichnet, daB eine am FUhrungskãrper 
(4) ausgebildete Hauptformungsflãche (41) zur Führung 
des Verpackungsmaterials (1) aus dessen erstem 
Zustand bis zur Umformstelle in den zweiten Zustand 
insgesamt aus einer gegen die Transportebene 
gewölbten Flãche mit in Förderrichtung stetig 
zunehmertder KrUnimung besteht und daB zur ..." 

Gegenüber dent erteilten Anspruch 1 sind hermit drei 
Anderungen vorgenommen worden: 

A) Der in Hinsicht auf "Führung" verwendete Begriff 
"spannungsfreien" wurde ersatzlos gestrichen. 
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Der Hinweis, daB die gekrüminte Hauptforniungsflãche 41 

zur Führung des Verpackungsmaterials "in seinem 

ersten Zustand" dient, wurde ersetzt durch den 

Hinweis, daB die gekrüitunte Hauptformungsflãche 41 zur 

Führung des Verpackungsmaterials "aus dessen ersten 

Zustand bis zur Umformstelle in den zweiten Zustand" 

dient. 

Das Merkmal, daB "am Führungskörper (4) ... eine 

Hauptformungsfläche (41) mit ... Krümmung vorhanden 

1st", wurde ersetzt durch das Nerkmal, daB "eine am 

Führungskörper (4) ausgebildete HauptforTnungsfläche 

(41) ... insgesaint aus einer ... Fläche mit 

Krüminung besteht". 

3.2 	Der Begriff "spannungsfrei" ist offensichtlich unrichtig 

(vgl. den vorstehenden Punkt 2.4, Abs. a)) und, in seiner 

Bedeutung wie er vom Fachmann verstanden wird, nämlich 

"mit möglichst nur in Transportrichtung wirkenden 

Zugspannungen", für die Bestimmung des Schutzbereichs des 

Anspruchs (im Sinne von Artikel 123 (3) EPU) unerheblich. 

Diese aufgabenhafte Bezeichnung verkórpert nämlich keine 

konkrete technische Lehre, deren Weglassen den Schutz-

bereich des Anspruchs erweitern könnte, denn es war schon 

immer das Bestreben des Fachinanns, bei alien Formvor -

richtungen der in Rede stehenden Art die Spannungen bzw. 

die Spannungsunterschiede im Verpackungsmateriai wãhrend 

der Uinformung inäglichst niedrig zu halten. 

Die vorstehend unter B) definierte Berichtigung beseitigt 

die unter den Punkten 2.4 (Abs. b) und 2.5 erörterte 

Unklarheit des Anspruchs 1 aus dem Streitpatent und ergibt 

sich für einen Fachmann von selbst daraus, daB eine 

gekrümmte Fiäche nicht zur einwandfreien Fuhrung eines 

sich angenähert in ebenflàchigen Zustand befindlichen 

Verpackungsmaterials dienen kann. 

j 
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Mit den Anderungen A und B drückt der Anspruch 1 wórtlich 
- 	das aus, was ein Fachmann dem erteilten Anspruch 1 bei 

dessen Auslegung durch die Beschreibung entnehmen konnte. 

3.3 	Die Ariderung C) beschrãnkt den Schutzbereich eindeutig auf 
die im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 4 des Patents 
beschriebene Ausführung, bei der die an dem Führungskarper 
4 ausgebildete, insgesamt gekrümmte Hauptformungsfläche 41 
im Gegensatz zum Stand der Technik (siehe Punkt 2.7.3) 
keinen ebenen Flãchenteil aufweist. 

Die Kammer ist entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin 
der Uberzeugung, daB der Anspruch 1 auch im Hinblick auf 
diese Anderung den Anforderungen von Artikel 123 (2 und 3) 
EPU genügt. Die Tatsache, daB die am FUhrungskârper 
ausgebildete Hauptformungsflãche insgesamt aus einer 
gewólbten Flàche mit in Fôrderrichtung stetig zunehmender 
Krüinmung besteht, d. h. daB keine ebenen Bereiche 
vorgesehen sind, 1st zweifelsfrei den Figuren 3 und 4 
sowie der ursprünglichen Beschreibung S. 7, Z. 9-11 sowie 
der Streitpatentschrift Sp. 3, Z. 38 bis 43 zu entnehinen. 
Die von der Beschwerdegegnerin angezogene Textstelle der 
Streitpatentschrift Sp. 3, Z. 34 bis 38 bezieht sich auf 
eine in Förderrichtung verlaufende Linie 40 (Fig. 2a, 3 
und 4), die eine im wesentlichen gerade Schnittlinie 
zwischen der Hauptformungsflãche 41 und einer in Figur 1 
senkrecht verlaufende Ebene darsteilt. Die beanspruchte 
Hauptformungsfláche 41 ist jedoch gegen die 
Transportebene, d. h. guer zu der Schnittlinie 40 
gekrüinint, die lediglich die Mittelgerade der 
Hauptformungsflãche 41 darsteilt. Die von der 
Beschwerdegegnerin genannte Texstelle steht also nicht im 
Widerspruch zu der geforderten Kriinmung. 
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Infolge der einschränkenden Ariderung C) umfaBt der 
Anspruch 1 nicht niehr die unter Punkt 2.7.3 erläuterte 
zweite Lösungsvariante (gekrümmte Hauptforinungsfläche 
unter Einschlui3 eines ebenen Flächenteils) des erteilten 
Anspruchs 1, sondern schiieSt nur noch die dort erôrterte 
erste Variante (gekruininte Fläche ohne ebenen Teil) em. 
Der Schutzbereich wurde soinit eindeutig eingeschrãnkt. 

	

3.4 	Hinsichtlich der richtigen Aufteilung des Anspruchs 1 
(Hilfsantrag) in Oberbegriff und Kennzeichen gelten die 
Ausführungen unter Punkt 2.3 (zulu Hauptantrag). 

	

3.5 	Der Anspruch 1 nach dein Hilfsantrag ist somit formal nicht 
zu beanstanden. 

	

3.6 	Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 (Hilfsantrag) 
ergibt sich ebenfalls aus den Ausführungen zu Punkt 2.3. 

	

3.7 	Für die in der Beschreibung nach dern Hilfsantrag klar- 
gestelite Aufgabenstellung (Sp. 2, Z. 5) gelten ebenfalls 
die zuin Hauptantrag geinachten Ausführungen unter 
Punkt 2.7.2, d. h. daB die Aufgabenstellung bekannt 1st 
und für sich gesehen nichts zur Begründung der 
erfinderischen Tàtigkeit beitragen kann. 

	

3.8 	Die Kainmer 1st aber davon überzeugt, daB der Gegenstand 

des Anspruchs 1 (Hilfsantrag) insgesaint eine durch den 
verfügbaren Stand der Technik nicht nahegelegte Lösung der 
Aufgabe angibt. 

Die Hauptforinungsflâchen (Foriuschultern) nach den Druck-
schriften D2 (vgl. Figur 4) und D7 (vgl. Bud 3) weisen, 

wie bereits ausgeführt, eine zwischen den gekrümmten 
Flãchenanteilen ANS und CMS liegende ebene Dreiecksflãche 
AMC auf. In der Zusaininenfassung auf der jeweils ersteri 
Seite der Druckschriften D2 und D7 sowie in deren weiterern 
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Text wird dargelegt, daB bei einer brauchbaren Lôsung die 

Formschulter aus einem ebenen (dreieckigen) und einen 

gekrümmten Flãchenanteil besteht. Weiterhin wird in der 

Druckschrift D6 unter Punkt 2.4 (S. 1197, linke Spalte, 

4. Abs.) und 3.3 (S. 1200, rechte Spalte unten sowie 
S. 1202, linke Spalte oben) ein theoretisch einwandfreier 

Verpackungsmitteleinlauf als "interessant" bzw. 
"angestrebt" bezeichnet und es wird rechnerisch 
nachgewiesen, daB ein theoretisch einwandfreier ebener 

Einlauf verwirklicht werden kann. Die in D2, D5, D6 und D7 
abgebildeten praktischen Ausfuhrungen zeigen, soweit es 

aufgrund der Abbildungsqualitát nachprüfbar ist, 

Formschultern mit teilweise ebenen Einlaufflãchen. 

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin müssen ebene Einlauf-

bereiche für das von der letzten Umlenkrolle ebenflãchig 

ablaufende, bandfôrmige Material in jedem Falle vorhanden 

sein, und sie bezweifelt, daB bei einer praktischen 

Ausführung der Formvorrichtung nach dem Anspruch 1 

Unterschiede zwischen dem im Anspruchskennzeichen 

definierten Führungskôrper und dem Stand der Technik 

vorhanden sind. 

Die Kammer stellt hierzu fest, daB bei der beanspruchten 

Formvorrichtung das bandfôrmige Material zwischen der 

letzten Umlenkrolle und dem FUhrungskôrper 4, im nicht 

unterstützten Bereich, den genannten dreieckförmigen, 

ebenen Flächenanteil ausbilden kann. Am leicht gekrümmten 

Einlaufprofil (vor der in Figur 1 gezeigten Schnittlinie 

III) der ersten Führungsflãche 41 kann der ebene Flàchen-

anteil in einer Dreieckspitze auslaufen und das 
bandfôrmige Material nimmt infolge seiner Abstützung auf 

der ersten Hauptformungsflãche 41 des Führungskôrpers 4 

zunãchst einen ingesamt leicht gekrUmmten Querschnitt em 

(Figur 3), wobei die KrUmmung in Fôrderrichtung bis zur 

Durchdringungskante (Umfassungslinie) der beiden Haupt- 

S. 
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formungsflächen 41, 42, stetig zunimmt (Fig. 4). liii 

Gegensatz zum Stand der Technik weist der beanspruchte 

Führungskärper 4 somit an keiner Stelle seiner ersten 

Hauptformungsflâche 41 einen ebenen Flàchenanteil auf. 

Eine soiche Ausbildung des Führungskórpers ist bei den 

Entgegenhaltungen nirgends erwähnt. Im Gegensatz zur 

beanspruchten Lehre wird dort die Ausbildung des 

Führungskörpers mit einem dreieckfOrmigen, ebenen 

Flächenanteil alserstrebenswert angesehen. 

Der in D6, Bud 1 gezeigte "prinzipielle Aufbau einer 

Formschulter 3" of fenbart nicht mit hinreichender Sicher-

heit das Fehien eines ebenen Flãchenanteils, zumindest 

zeigt er keine Wölbung mit in Fórderrichtung zunehmender 

Krümmung. D6 geht vielmehr von einem angestrebten ebenen 

Verpackungsmitteleinlauf mit ebener Dreieckflâche auf der 

Formschulter aus, wie dies in den Punkten 2.4 und 3.3 von 

D6 im einzelnen erlâutert wird. 

Nach Auffassung der Kammer kann somit ein Fachmann den 

Druckschriften Dl, D2 und D5 bis D7 keine Anregung 

entnehmen, die erste am Führungskärper 4 ausgebildete 

Hauptforinungsfläche 41 im Sinne der Lehre des Anspruchs 1 

(Hilfsantrag) des Streitpatents umzugestalten. 

Die Formvorrichtung nach den beiden Fotokopien gemâB D3, 

die zur geltend gemachten of fenkundigen Vorbenutzung 

(siehe D4) vorgelegt wurden, laSt an der Frontseite des 

Führungskörpers deutlich eine ebene Dreiecksfläche 

erkennen, die bis zur Umformkante führt. Diese Formvor-

richtung geht somit nicht über die Offenbarung der 

genannten Druckschriften D2 und D5 bis D7 hinaus, so daB 

sich eine Uberprüfung der geltend gemachten offenkundigen 

Vorbenutzung erübrigt. 
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Die beanspruchte Lôsung ist auch nicht dent ailgemeinen 

Fachwissen zuzuordnen. Wie vorstehend erlàutert wird, sind 

bei alien in Betracht gezogenen Führungskórpern dreieck- 

f6r2nige, ebene Flàchenanteile dargestelit bzw. ais 

angestrebt bezeichnet. Seibst in der Argumentation der 

Beschwerdegegnerin kommt zum Ausdruck, daB ein dreieck- 

fãrmiger, ebener Fiãchenanteil bei einer praktischen 

Ausführung der beanspruchten Formschulter vorhanden sein 

muB. Nachdem auch in D6 (S. 1202, linke Spalte oben) 

nachgewiesen wird, daB der angestrebte ebene Verpackungs-

mitteleinlauf verwirkiicht werden kann, bestand für einen 

Fachmann kein Grund, eine Anderung dieser bekannten, 

mit keinen ersichtiichen Nachteilen behaftete 

Ausführungsforni anzustreben. 

Nachdem sich die Ausbildung der ersten Hauptformungsflache 

41 nicht in naheliegender Weise aus dent Stand der Technik 

ergibt, vermag die für sich bekannte Ausbildung der 

zweiten Hauptformungsflãche 42 das Vorliegen von 

erfinderischer Tãtigkeit nicht in Frage zu stellen. 

3.9 	Zusammenfassend folgt nach Auffassung der Kammer, daB der 

Gegenstand des Anspruchs 1 nach dent Hilfsantrag als auf 

einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen ist 

(Artikel 56 EPU). Das Patent hat mithin auf der Grundlage 

dieses geãnderten Anspruchs 1 Bestand. 

Die abhãngigen Vorrichtungsansprüche 2 bis 6 (Hilfsantrag) 

haben weitere Ausgestaitungen der Forinvorrichtung nach 

Anspruch 1 mm Sinne von Regel 29 (3) EPU zum Gegenstand 

und sind ebenfalis bestandsfáhig. 

Die wãhrend der mündiichen Verhandiung eingereichte 

Beschreibung ist an das Schutzbegehren gemäB Hilfsantrag 

angepaBt und entspricht mm wesentlichen den Vorschriften 

des EPU, insbesondere Regel 27 EPU. Sie kann daher als 
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Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents dienen. 
Dies gilt auch für die geânderte Zeichnung, in der die 
ursprünglich nicht vorhandene Figur 2b der Streitpatent-
schrift und die Linie 48 in Fig. 2a nicht mehr enthalten 
sind. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Der Hauptantrag wird zuruckgewiesen. 

Die Sache wird an die erste Instanz nut der Auflage 
zurückverwiesen, das europäische Patent 0 119 957 in 
geandertenu Uinfang mit den in der muündlichen Verhandlung 
gemnâi3 Hilfsantrag überreichten Unterlagen aufrecht-
zuerhalten. 

Der Geschàftsstellenbeamnte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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